
Informationsblatt zu WAHonline 

 

1) Voraussetzungen für die Implementierung von WAHonline 

 IT-Ausstattung samt Arzt-Software (WAHonline ist kein eigenständiges 
Programm, sondern eine Softwareerweiterung in eine Arztsoftware integriert)  

 Internetzugang  
 Handysignatur  
 ELDA-Registrierung 

Sollten Sie keine explizite Arztsoftware verwenden, ist die Verwendung von 
WAHonline nicht möglich. 

 

2) Förderung 

Die Kosten der erforderlichen Softwareerweiterung in Ihrem System für WAHonline 
müssen von Ihnen selbst getragen werden. Laut aktuellen Informationen besteht 
noch bis Ende Juni 2024 eine Fördermöglichkeit von bis zu EUR 500,- nach dem 
Prinzip first come, first served. 

Im Rahmen der Förderung werden zwei Nutzungsmodelle unterschieden: 

 Partielle Nutzung für ÖGK Patient*innen 
Für die Erstanschaffung/Neunutzung können Sie eine Förderung in Höhe von 
EUR 300,- beantragen. Hier entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie 
elektronisch für die Patient*innen einreichen und welche wie bisher in 
Papierform den Patient*innen ausgehändigt werden, damit diese selbst um 
Kostenerstattung ansuchen können.  
 

 Verpflichtende Nutzung für ÖGK Patient*innen 
Sofern Sie sich jedoch verpflichten möchten, sämtliche Rechnungen von 
ÖGK-Versicherten über WAHonline zu übermitteln, können Sie zusätzlich zu 
den oben erwähnten EUR 300,- einen Zuschuss in Höhe von EUR 200,- 
beantragen. 

Das Formular zur Beantragung der Förderung finden Sie hier.  

 
 

https://www.aekwien.at/documents/263869/411179/240402_WAHonline-F%C3%B6rderungsantrag_2023.pdf/23b1aea7-577a-f862-43e1-d444e6b08d8a

